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Asbest in Gebäuden  
 
Projektarbeit Natur- und Umweltfachleute sanu, Lehrgang 2010-2012 
 
Einleitung  
Asbest ist ein gefährlicher Schadstoff, der 
in der Schweiz seit 1990 verboten ist. As-
bestsanierungen werden durch verschie-
dene Gesetzesbestimmungen geregelt. 
Das Amt für Umwelt und Energie vollzieht 
einen Teil dieser Gesetze. Im Rahmen der 
Projektarbeit sollte ein Leitfaden für das 
Baubewilligungsverfahren zum Schadstoff 
Asbest erarbeitet werden.  
 
 

	
  	
  	
  	
  	
    
 
 
 
Resultate  
Bei Um-/Rückbauten von Gebäuden, 
die asbestbelastet sind, wird vom AUE 
eine Schadstoffprüfung verlangt. Das 
speziell angefertigte Ablaufschema 
zeigt die notwendigen Schritte vom 
Bauherrn bis zur Entsorgung und wo 
Fehler auftreten und ein Eingreifen der 
Behörde notwendig ist. Anhand der 
Analyse wird deutlich, dass die Mass-

nahmen "Verbesserung der Kenntnis-
se" und "Vermehrte Kontrollen vor Ort" 
sofort umsetzbar, kostengünstig und 
von grossem Nutzen sind.  
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stellt wird, dass asbesthaltige Materialien unsachgemäss entfernt werden, 

kann die Einstellung der Baustelle angeordnet werden. Damit wird einerseits 

die Gesundheit der Arbeiter und künftigen Nutzer geschützt. Andererseits 

entstehen der Bauherrschaft dadurch erhebliche Kosten, welche als "Anreiz" 

für eine sorgfältigere Vorgehensweise bei künftigen Umbauten oder Abbrü-

chen dienen.  

e) Mehr Personal einstellen; Ziel ist, die Einhaltung der gesetzlichen Bestim-

mungen auf allen Baustellen zu gewährleisten. Dadurch können überall un-

sachgemässe Handhabungen von asbesthaltigen Materialien so früh als 

möglich entdeckt und unterbunden werden. Alle Bauherren werden gleich 

behandelt. 

f) Neues Gesetz ausarbeiten; Ziel ist, noch vorhandene Gesetzeslücken zu 

schliessen, um einen besseren Vollzug zu gewährleisten. Bis jedoch ein 

neues Gesetz geschaffen ist und in Kraft tritt, vergehen viele kostbare Jahre, 

in denen Fehlhandlungen ihren Lauf nehmen können. 

 

Anhand der nachfolgenden Abbildung 6, welche Massnahmen und Fehlerquellen auf-

zeigt, ist ersichtlich, in welcher Rubrik Verbesserungen sinnvoll sind und welche mit 

einfachen Mitteln zu lösen sind.  

 

               Massnahmen 

 Fehlerquelle 

Information Kontakt- 
aufnahme 

Filter im 
BBG 

Kontrollen 
vor Ort 

Personelle 
Aufstockung 

Neues 
Gesetz 

 Bauherrschaft X - - - - X 

 Baubewilligungs- 
 behörde 

X - X - - X 

 Architekt X X - X X X 

 Handwerker X - - X X X 

 Sortieranlage X - - X X X 

 
Abbildung 6: Wirkungsmatrix Fehlerquellen  
 
 
 
Schlussfolgerungen  
Bei konsequenter Vorgehensweise 
nach dem erarbeiteten Ablaufschema 
kann die Behörde durch frühzeitiges 
Eingreifen verhindern, dass Auflagen 
nicht erfüllt werden und gegen gesetz-
liche Vorschriften verstossen wird.  
Deshalb ist das Ablaufschema ein 
wichtiges und wirkungsvolles Instru-
ment für die tägliche Arbeit des AUE. 
Einzelne dieser vorgeschlagenen Mass-
nahmen konnten bereits umgesetzt wer-
den. Ein zusätzliches Informationsblatt 
für das Baubewilligungsverfahren ist 
indes notwendig.  
Das Ablaufschema kann anderen Kan-
tonen zum Vollzug zur Verfügung ge-
stellt werden. 
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